
MAGISTRAT DER STADT WIENER NEUSTADT
Abteilung 4, Bauamt – Stadt- und Raumplanung

Gemäß NÖ Bauordnung:

§ 54
Bauwerke im ungeregelten Baulandbereich

Ein Neu- oder Zubau eines Bauwerks ist unzulässig, wenn für ein als Bauland gewidmetes
Grundstück kein Bebauungsplan gilt oder dieser keine Festlegung der Bebauungsweise oder -höhe
enthält und das neue oder abgeänderte Bauwerk

 in seiner Anordnung auf dem Grundstück oder Höhe von den an allgemein zugänglichen
Orten zugleich mit ihm sichtbaren Bauwerken auffallend abweicht

 oder den Lichteinfall unter 45° auf Hauptfenster zulässiger Gebäude auf den
Nachbargrundstücken beeinträchtigen würde.

Zur Wahrung des Charakters der Bebauung dürfen hievon Ausnahmen gewährt werden, wenn
dagegen keine hygienischen oder brandschutztechnischen Bedenken bestehen.


